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BERATUNGSFOLGE  

    

Gremium Termin Zuständigkeit Status 

Haupt- und Finanzausschuss 26.09.2024 Vorberatung öffentlich 

Gemeinderat 10.10.2024 Entscheidung öffentlich 

 

 

 

Öffentlich-rechtliche Vereinbarung über die Durchführung der Aufgaben einer 

interkommunalen Vergabe- und Submissionsstelle durch die Stadt Beckum 

 

 

Beschlussvorschlag: 

 

Die als Anlage zur Vorlage beigefügte öffentlich-rechtliche Vereinbarung zwischen 

der Gemeinde Beelen, der Stadt Drensteinfurt, der Gemeinde Everswinkel, der Ge-

meinde Ostbevern, der Stadt Sassenberg, der Stadt Sendenhorst, der Stadt Telgte, 

der Gemeinde Wadersloh und der Stadt Beckum über die Durchführung der Aufga-

ben einer interkommunalen Vergabe- und Submissionsstelle durch die Stadt Beckum 

wird beschlossen. Die Verwaltung wird ermächtigt, die Vereinbarung auch ohne die 

Gemeinde Wadersloh abzuschließen und entsprechend redaktionell zu ändern, sofern 

die Gemeinde Wadersloh nicht verbindlich an der interkommunalen Vergabe- und 

Submissionsstelle teilnehmen möchte. 

 

 

 

Haushaltsrechtliche Auswirkungen: 

 

Die Kosten für die interkommunale Vergabe- und Submissionsstelle werden im Zuge 

der Haushaltsplanungen für das Jahr 2025 berücksichtigt.  

 

 

 

Gemeinde Ostbevern 

Der Bürgermeister 
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Gleichstellung: 

 

Es werden gleichstellungsrelevante Fragen tangiert.   ja    nein  

 

 

 

Sachdarstellung: 

 

Vor etwa 10 Jahren kam aus dem Kreis der Bürgermeisterkonferenz der Wunsch ins-

besondere kleinerer Kommunen auf, dass eine der größeren Kommunen im Kreis Wa-

rendorf die Aufgaben der Zentralen Vergabe- und Submissionsstelle bei einzelnen 

Vergabeverfahren übernimmt. Die Stadt Beckum hat sich damals hierzu bereit erklärt. 

Seitdem werden auf der Basis von Einzelvereinbarungen verschiedene Vergabeverfah-

ren für einzelne Kommunen, aktuell Beelen, Drensteinfurt, Everswinkel, Ostbevern, 

Sendenhorst, Telgte und Wadersloh, durchgeführt. Der berechnete Aufwand wird von 

den Kommunen erstattet. Eine verbindliche Vereinbarung zur Durchführung der Auf-

gaben wurde bisher nicht geschlossen. 

 

Zur Durchführung der zusätzlichen Aufgaben wurde mit dem Haushaltsplan 2019 ein 

weiterer Stellenanteil von 0,4 für den Bereich Vergabeverfahren eingerichtet. Seitdem 

sind anteilig 3 Stellen mit Vergabeangelegenheiten betraut, wodurch eine kontinuier-

liche Bearbeitung der Vergabeverfahren sichergestellt werden kann. 

 

Die Kommunen, für die die Stadt Beckum derzeit Vergabeverfahren durchführt, sind 

in den letzten Jahren durch die Gemeindeprüfungsanstalt geprüft worden. Ergebnis 

der Prüfungen im Vergabebereich war dort durchgängig, dass verbindlich eine zent-

rale Vergabe- und Submissionsstelle eingerichtet werden solle. Das Volumen an 

Vergabeverfahren ist bei diesen Kommunen zwar gestiegen, jedoch für die Einrich-

tung eigener Vergabestellen in der Regel nach wie vor zu gering. 

 

Auf Initiative der Stadt Telgte hin wurde unter Beteiligung der Stadt Beckum und wei-

terer interessierter Kommunen seit Jahresbeginn 2024 eine tragfähige Lösung für eine 

verbindliche interkommunale Zusammenarbeit gesucht. Im Zuge der Überlegungen 

hat sich gezeigt, dass sich der Stellenbedarf für die Aufgaben einer zentralen Verga-

be- und Submissionsstelle der interessierten Kommunen auf eine weitere Stelle sum-

mieren lässt. Derzeit setzt die Stadt Beckum einen Stellenanteil von 0,4 für die vorge-

nannten Aufgaben ein. 

 

Nutzende Kommunen sind die Gemeinde Beelen, die Stadt Drensteinfurt, die Ge-

meinde Everswinkel, die Gemeinde Ostbevern, die Stadt Sendenhorst, dir Stadt Telgte 

und die Gemeinde Wadersloh. Neu hinzu kommt die Stadt Sassenberg. Am sinnvolls-

ten erscheint die weitere Bündelung der Aufgaben und des damit einhergehenden 
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Fachwissens bei der Stadt Beckum. 

 

Daraufhin hat die Stadt Beckum mit folgenden Rahmenbedingungen einen Vereinba-

rungsentwurf für eine verbindliche Inanspruchnahme der Vergabestelle der Stadt 

Beckum erarbeitet: 

- Es wird dauerhaft verbindlich ein Stellenanteil von bis zu 1,4 zur Verfügung ge-

stellt. 

- Es werden die Vergabeverfahren für die Kommunen durchgeführt. Beschränkte 

und öffentliche Ausschreibungen erfolgen optional mit einer formellen Ange-

botswertung. Bei EU-weiten Verfahren ist die formelle Angebotswertung enthal-

ten. 

- Die Stellenanteile werden aus der Summe der durchgeführten Einzelausschrei-

bungen in einem Kalenderjahr refinanziert. 

- Berechnungsgrundlage ist eine Stelle mit der Besoldungsgruppe A 11. Berück-

sichtigt werden die Personalkosten, die Kosten eines Arbeitsplatzes inklusive IT-

Leistungen und eine Pauschale für den Overhead von 10 % nach dem jeweils ak-

tuellen Bericht „Kosten eines Arbeitsplatzes“ der Kommunalen Gemeinschafts-

stelle für Verwaltungsmanagement (KGSt). Die Jahreskosten für eine Stelle be-

tragen nach der aktuellen Ausgabe 2024/2025 derzeit rund 117.300 Euro, für 1,4 

Stellenanteile insgesamt rund 164.200 Euro. 

- Unterschreitet die Refinanzierung nach den durchgeführten Einzelausschreibun-

gen die Kosten für einen Stellenanteil von 1,4 in einem Kalenderjahr um mehr 

als 5 %, wird der fehlende Refinanzierungsbetrag gesondert auf die beteiligten 

Kommunen umgelegt. Ein geeigneter Schlüssel ist zu vereinbaren. 

- Ein Meldeverfahren für die Menge an Vergaben sowie deren zeitliche Verteilung 

ist erforderlich. Die Stadt Beckum wird ein Recht für eine zeitliche Verschiebung 

von Verfahren erhalten, sofern es die personelle Situation erfordert. 

- Als Laufzeit für die Vereinbarung werden 5 Jahre vorgesehen mit der Verlänge-

rung um jeweils 2 Jahre, wenn nicht mit einer Frist von einem Jahr vor Ablauf 

der jeweiligen Vertragslaufzeit gekündigt wird. Es besteht ein Sonderkündi-

gungsrecht für die Stadt Beckum, sofern die Inanspruchnahme 1,5 Stellenanteile 

übersteigt. 

 

Die Verwaltungen der interessierten Kommunen haben sich mit dem Vereinbarungs-

entwurf einverstanden erklärt. Die Vorlage an die politischen Gremien zur Beratung 

und Entscheidung soll dort und auch bei der Stadt Beckum bis zum Jahresende 2024 

erfolgen. Auch die Aufsichtsbehörde Kreis Warendorf hat ihre Zustimmung zum vor-

gelegten Entwurf signalisiert. 

 

Einen Vorbehalt der Teilnahme hat die Gemeinde Wadersloh ausgesprochen. Dort 

soll nach der anstehenden Vorstellung des Berichts der Gemeindeprüfungsanstalt 
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über die zukünftige Organisation der Aufgabe entschieden werden. Eine Inanspruch-

nahme der gemeinsamen Vergabe- und Submissionsstelle bei der Stadt Beckum 

wurde mit einer geringen Anzahl angegeben, so dass das Modell auch ohne die Ge-

meinde Wadersloh tragfähig wäre. 

 

 

 

 

 

 

Karl Piochowiak 

Bürgermeister 

Julia Dolatowski 

Fachbereichsleitung 

 

 

 

Anlage 

Vorlage 2024/127, Anlage 01 - öffentlich-rechtliche Vereinbarung interkommunale 

Vergabe- und Submissionsstelle 
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